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Architekt und Maurermeister Pr i t z Ta r t e y n a in Nams1au.

ür den Vaterländiscben Frauenverein des Kreises Namslau
ließ Herr Majoratsbcsitzer Grai Henckel von Donners.
marGk auf Grambschütz auf seine Kosten das Sehwestern.

haus zu Kaulwitz, für zwei katholische Schwcstern, errichten.
Das Gebäude enthält im Erdgeschoss je ein Wohnzimmer,

Schlafzimmer, Warte  bezw. Verbandszjmmer, die Küche und
ein Schulzimmer für die Spielschule. Das Kellergeschoss ent
hält eine Waschküche und die nötigen Keilerräume. Von dem
Schulzimmei und von der
KÜche gelangt man über
einen Vorplatz, an welchen
sich zwei Aborte anschHe,
ßen, in den hinter dem
Hause befindlichen Hof.
Das Dachgeschoss enthalt
einen geräumigen Dach,
boden, sowie  jne Giebel,
stube für cine Magd, welche
die Gartenarbeit mit zu
versehen hat.

Über dem Haupteingange
ist eine Sandstein tafel ein,
gefügt, welche folgende
\Vidm ung des Erbauers
enthält: "Eleonorens t-laus,
erbaut im Jahre 1905 zum
Andenken an Eleonore
Gräfin Henckei von Don
nersmarck, geborene Gräfjn
Frankenberg."

Das Gebäude ist durch
aus schiIcht behandelt und
wirkt nur durch seine ein
fachen ungekÜnstelten For
men und durch den Gegen
satz zwischen den hellroten Ziegeiflächen und den im Natur.
tone belassenen gelblich-grauen Putz flächen. .

Die Freitreppe, welche zu dem offenen Sitzplatz hinauf
führt, wurde in der Achse der Haustür angeordnet, der Sitz

platz selbst aber seitwärts g legt, um so möglichst viel Platz
zu gewinnen.

Am Eingang des Dorfes mitten in einem herrlichen Garten
gelegen, bietet das Schwesternhaus seinen Bewohnern ein In
jeder Hinsicht angenehmes Heim für die einer aufreibenden
Tätigkeit folgenden Ruhestunden.

Den Entwurf zu diesem Gebäude und die Ausführung der
Maurerarbeiten besorgte Architekt und Maurermeister fritz

Ta rte y n a i  Namslau.
Die weiteren Bauarbeiten

oder Materialien wurden
wi  foigt geHefert: Zimmer
arbeiten : Zimmerme!ster
Carl Kricke in Nams!a.u;
Steinmetzarbeiten : Stein
metzmeisterHauschild in
Na.mslau ; Kunststeinstufen :
fritz Tartcyna in Nams
lau; Ziegelsteine (Hand
strichsteine): E. Kricke in
Nams!au, Ziegelei Kriclmu;
Dachsteine: Kö n i gii ch
Wli rt tembcrgsche
Ziegel ei in GrÜndorf;
Dachdeckerarbeiten : Dach,
deckermeister K n e t sc h
in Nal11sJau; Bautischler,
arbeiten, GJaserarbcitcn J
innere Ausstattung und
Baubeschläge : Tischler
meister Beye r in Kaul,
\vitz j t\lempnerarbeiten:
K,lempnermcister: Drechs
I er in NamsJau; Maler
arbeiten und Tapeten

liefewng: Maler Scho Iz in Namslau; Fliesen: C. H. jerschke
in Breslatl; Wasserleitungsarbeiten und Brunnen: Bor In a 11 n
in Bernstadt; Ofen arbeiten : Ofenbaumeister j äse h kein
Namslau.

Schwesternhaus zu Kaul witz.
Architekt und Maurermeister fr i tz Ta r t c y t1 a in Namslau.

Deutfdier fIrbeUgebel'lJerbcmd f, CI, B.
er Vmstand des Deutschen Arbeitgeberbundes f. d. B.
hat am 25. luni nachstehendes Rundschreiben an die
Verbände ge;ichtet: .

Gelegentlich der letztjährigen Generalversammlungen wurde
angeregt und beschlossen, eine den heutigen Verhältnissen
Rechnung tragende Streilddausel festzustellen und zur Ein.
führung zu empfehlen. Demzufolge hat sich der Bundesvor
stand unter Zuziehung namhafter Rechtsverständiger wieder,
holt mit der Sache beschäftigt und schliesslich der General
vel'sammlung zu Köln den Wortlaut der nachstehenden
Streikklausel empfohlen, deren Annahme dann auch be
schlossen wurde;

..Eine Arbeitsniederlegung oder Aussp rrung der Arbeit
nehmer in einem fÜr, die Erfüllung des Übernommenen WerJ{
vertrages unmittelbar oder mittelbar erforderlichen Betriebe
bewirl<t die VerJiingcrung aller Fristen ebzw. liinaussehlebung

al1er Termine tim die Dauer der }\:bcitsnicderlcgL1ng oder
Aussperrung. "

Diese !\lausel zeichnet sich durch ihre I Ürze nud klare
Fassung vorteilhaft aus und schliesst nach dem juristischen
Urteil alle möglichen Fälle einer direlden oder indireldcn
Arbeitseinstellung in sich, und soll ferner auch bei richteriichen
Entscheidungen ieden Zweifel hinsichtlich ihrer Auslegnng
ausschiiessen.

Von welcher Wichtigkeit die Einführung der StreiliklauscI
in die Bau' und Lieferungsvertriige gerade für das Baugewerbc
ist, haben wir den Verbänden wiederhoJt dargelegt. Leider
sind aber die von der Bundes!eitung wiederhoil tlIlknJOmmenen
Schritte bei den Behörden von sehr geringem Erfolge gewesen,
Wenn es auch in einer Reihe von Städten gelungen ist, beinl
Abschluss von Privatvertriigen der I\L;lL1se( Geltung zu ver .
schaffen, so sind wir bei, den Bchörden in den allermeisten
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fällen immer noch von der von Fall zu Fall ein
tretenden wohlwollenden Prüfung abhängig. Dass
dieser Zustand picht gerade glücklich genannt werden
kann, und dass er für den Arbeitgeber in der Tat
ehr häUfig die misslichsten Folgen hat, kann bei
dem sozialen Bestreben unserer Zeit und bei
der fast durchweg vertretenen Hypothese, die die
Arbeiter ohne weiteres immer als den wirtschaftlich
schwächeren und des behördlichen Schutzes in erster
Linie bedürftigen Teil ansieht, nicht weiter über.
raschen. Aber gerade deswegen müssen wir mit
allen Kräften bemüht blei lien, eine Wandlung in
der Auffassung der Behörden in diesem Punkte
herbeizuführen. Die Streikkiausel ist eines der
wichtigstcn Mittel, die Positionen der Arbcitgeber
und dcr Arbeitnehmer in den Lohnkämpfen gleich
zustellen; ohne diese Klausel ist der Arbeitgeber,
bei dem oft ganz gewaltige Geldwerte und häufig
genug seine ganze Existenz auf dem Spiele stehen,
den Arbeitern geradezu ausgeliefert und vollkommen
in die Hände derer gegeben, die nm. zu fordern
wissen, aber nichts verlieren, zudem aber noch
von dem partcipolitischen Interesse geleitet werden,
ein Möglichstes filr den Untergang der selbständigen
Existenzcn zu tun. In der Erkenntnis der Not
wendigkeit der Streikklausel filr das Gedeihen des
dcutschen Baugewerbes ersucht der Vorstand von
neuern die Vorstände der Verbände, nach Kräften
fÜr die Einführung der Streikklausel zu wirken.
Ganz besonders wird es zunächst darauf anlmmmen,
dass die Kiausel möglichst überall bei den privatc
Auftraggebern zur Anwendung kommt; wenn wir
dies erst in erhcblichem Masse erreicht haben,
dann werden sich auch die bauenden Behörden nach
und nach immer mehr bereit finden, die Klausel
anzuerkennen.

Ferner wurde durch einen Beschluss der Ge
neralvcrsammlung in Köln der nachsteh nde An
trag der Arbeitgebervcrbände Brcslau,
Dt..Lissa und Brieg:

"Jedes Mitglied eines dem Deutschen Arbeit
geberbunde f. d. B. angehörigen Arb itgeber
verbandes ist verpflichtet, bei Ausführung von
Arbeiten im Gebiet eines andern Arbeitgeber'
verbandes bezüglich der dort angeworbenen
Leute die von jenem Verband festgesetzten Ar
beitsbedingungen innezuhalten"

der Bundesleitung mit dem Auftrage Überwiesen,
ihn den Verbänden zur Nachahmung zu empfehlen.

Dieser Antrag ist infolge wiederholt hervor
getretener Unzuträglichkeiten und Beeinträchtlgnug
der Interessen einzelner Verbände entstanden;
solche Unzuträglichl(eiten haben sich besonders
daraus ergeben, dass nicht bezlrl{seingesessene Firmen
Bauarbeiten meist umfangreicher Art, wie Fabriken,
rankenhäuser, Hotels usw. zur Ausführung über
nahmen und den dabei beschäftigten Arbeitern höhere
ais die ortsÜblichen, zwischen den lokalen Verbänden
und Arbeiterorganisationen vereinbarten Löhne
zahlten, wodurch die ortsangcsessenen Baugewerbe
treibenden genötigt wUI'den, gleichfalls höhere sal
die tariflich festgesetzten Löhne zu bewilligen. Der
artige Vorkommnisse haben naturgemäss immer
grosse Mißstimmung verursacht und in einzelnen
Fällen leider sogar zur Auflösung des Arbeitgeber
verbandes geführt. So wünschenswe,.t die Vermei
dung solcher Übelstände an sich nun auch ist, so er
geben sich in der Praxis dabei aber doch mancher
lei Schwierigkeiten, wie dies auch 'aus den Ver
handlungen der Generalversammlung hervorgeht;
denn zur Ausführung der hier In Betracht kommen
den Bauten werden die ortsangesesscnen Arbeits
luäfte niemals oder höchst selten ausreichen, und
die Unternehmer werden immer genötigt sein, aus
weiterer Entfernung, besonders aus den Großstädten,
die erforderlichen Arbeitsl<räfte heranzuziehen,
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denen sie dann auch höhere als die ortsüblichen Löhne zahlen
müssen. Werden nun auf derartigen Bauten einheimische und
fremde Arbeiter beschäftigt, so ist es nicht angängig und nach
den gemachten Erfahrungen auch nicht durchführbar, dass
auf einem und demselben Bau zweierlei Löhne J den einheimischen
Arbeitem niedrige, den von auswärts herangezogenen höhere
Löhne gezahlt werden, weil hierdurch Unruhen und Arbeits
einstellungen auf den Bauten hervorgerufen werden.

Die UnzuträgHchkeiten werden sich wesentlich vermindern
Jassen, wenn sich die von auswärts kommenden Fachgenossen
noch vor Beginn ihrer Bauten mit den Vorständen der örtlichen
Arbeitgeberorganisationen in Verbindung setzen und sich über
die Festsetzung der Löhne und Heranziehung der Leutc ver
ständigen; durch eine solche gegenseitige Aussprache und
kollegiale Rücksichtnahme auf die beiderseitigen Interessen
würde zweifelios so manche Differenz vermieden oder be
deutend abgeschwächt werden können. Wir empfehlen des
halb den Verbänden und einzelnen Kollegen, eintretendenfalls
dem Sinne der vorstehenden Ausführungen entsprechend handeln
zu wollen.

Eine weitere bedeutungsvolle frage, und zwar "Ver e j n
barungen zwischen Arbeitgeberverbänden und
Bau mate ri al i e n hä n die rn zwecks gegcnscitiger Unter
stützung, besondcrs in Streikfällen " beschäftigte die General
versammlung in Köln; das Ergebnis der hierüber geführten
Debatte war die Annahme der folgenden Resolution:

"Die bei den beteiligtcn Verbände wollen ihren Unter
verbänden dringend anraten, in den einzelnen Orten bezw.
Bezirken Vereinigungen zwischen Bauarbeitgebern und Bau
materialienhändlern zu errichten. Dies soll auf der Grund
lage der Gleichberechtigung bei der Verbände mit dem Haupt.
zwecke geschehen,
1. die wirtschaftliche Lage der Einzelmitglieder bei der Ver

bände zu heben;
2. sich gegen Übergriffe andrer wirtschaftJieher Verbände

zu unterstützen und den Mitgliedern der Arbeitgeberver
bände als tiauptkonsumenten Vorzugspreise zu gewähren.
Zur I:':creichung dieser Ziele wird als nötig erachtet:
a) dass in Orten, wo nur Arbeitgeberverbände bestehen,

die GrÜndung von Händlerverbänden angestrebt wird;
b) dass dort, wo Verbände bcider Arten vorhanden Ver

handlungen einzuleiten sind.
Wünschenswert ist ferner:

c) dass sich, Üm die zur Bekämpfung und Heranziehung
Aussenstehender nötige Macht zu erlangen, beide Arten
Verbände zu einem Verbande mit Unterabteilungen
zusammenschliessen,

d) dass Differenzen, die den Zusammenschluss der Gruppen
hindern, durch Bevollmächtigte der Hauptverbände be
seitigt werden.

Ferner ist auch in Aussicht genommen, Normalsatzungen
und das Muster eines Normalvertrages für diese Vereinigungen
auszuarbeiten.

Unter Beziehung auf die elnschiägigen Verhandiungen der
Generalversammlung (Seite 38 bis 43 des Protokolls) bemerken
wir noch, dass zur Erledigung der in dieses Gebiet fallenden
Fragen eine gemeinsame Kommission aus Vertretern des
Händlerverbandes und des deutschen Arbeitgeberbundes für
das Baugewerbe gebildet worden ist. Durch den Zusammen
schluss der beiden Erwerbsgruppen sind gelegentiich von
Arbeitseinstellungen in einzelnen Orten tatsächlich bereits er
hebliche Vorteile zugunsten der Arbeitgeber erzielt worden.
Da sich aber der Zusammenschluss bei der Gruppen auch noch
dahin geltend machen soll, den Mitgliedern der Arbeitgeber.
verbände beim Bezuge von Baumaterialien Vorzugspreise zu
gewähren und auch gegen die wiilkürlichen Preisbildungen der
Kartelle und Syndikate Front zu machen, so kann den Ver
bänden nur dringend empfohlen werden, der Sache ernstlich
näher treten und dahin wirken zu wollen! dass iiberall, wo
bereits Händlervereinigungen bestehen, Gegenseitigkeitsverträge
abgeschlossen werden. Wenn auch in einzelnen Orten die
Sache noch nicht in zufriedenstellender Weise zur Durch
führung gelangen kann, weil die beiderseitigen Organisationen
teils nooh nicht bestehen oder zum Teil noch zu schwach
sind, um sich mit ErfoJg beWtigen zu li:önnen, so werden es
sich die bei den Zentralleitunget;1 angelegen sein lassen, nach
Möglichkeit Orgenisationen ins Leben zu rufen und zu fördern.

Hierzu bedarf es natürlich der kräftigen Mitwirkung der einzelnen
Verbände, und deshalb richten wir an diese die dringende Bitte.
mit den Händlervereinigungen so bald als mögHch in ein Veri
tragsverhäJtnis zu treten, sofern es die örmchen VerhältnIsse
nur irgend gestatten. Diejenigen Verbände, die bereits mit
liändlerorganisationen im VertragsverhäItnis stehen, bitten wir.
einige Exemplare ihres Vertrages an uns einzusenden.

Schliesslich wurde in der Generalversammlung in Kö!r.
angeregt, und von der Versammlung auch, beschlossen, dass
die Berichte Über den Verlauf der im Geschäftsjahre statt
gehabten Arbeitseinstellungen der Bundesleitung schrift
lich, und zwar so rechtzeitig eingereicht werden, dass sie ein
heitlich verarbeitet und noch vor der Genera1versammJung den
Verbänden mitgeteilt werden l\önnen, wodurc:1 ermöglicht
werden sol], die mündliche Berichterstattung in der General
versammlung kürzer als bisher zu fassen. Dfe Verbände werdcn
gebeten, diesen Beschluss zu beachten und die Berichte bis
Mitte Ja n u a reinzusenden.. .
Das POIDeU'fche "errafir [! zur Honf r

vierung Don Bolz mittels Zucker.
(Schluss.) (Na.cMruck ,erboten.)

Zucker besitzt aJs konservierendes Mittel den Vorzug, dass
er frei von Sand ist und infolgedessen den feinsten und
empfindlichsten Werkzeugen keinen grösseren Widerstand als
nicht imprägniertes Holz bietet. Ausserdem erzeugt er nicht
wie Kreosot eine für Politur und farbenanstrich ungeeignete
Oberfläche. Tatsächlich ist Zucker in diese:- Hinsicht sehr
vorteilhaft , da die Poren des Hulzes derart gefüllt werden,
dass kein weiteres Verstopfen derselben oder Grundieren für
die Bearbeitung notwendig ist. Obgleich dic Zuckerlösung die
Stelle des Holzsaftes einnimmt, wird das spezifische Gewicht
des Holzes etwas höher. Eine derartige Zunahme der Dichte
schliesst jedoch viele Vorteile in Bezug auf Härte, Zähheit,
Elastizität und Dehnbarkeitsvermögen in sich. Im Falle, dass
das Holz Kern i oder \¥indrisse, wie solche bei natürlichem
Trocknen entstehen, besitzt, wirkt der Zucker au"f diese wie
ein Kitt, indem er die Risse ausfÜllt. Aus diesem Grunde ist
das neue Verfahren sehr vorteiihaft zur Imprägnierung der aus
Eschenholz hergestellten Radfelgen, der Speichen aus Hickory.
Nussbaumholz uSW' 1 wo voIlkommen ausgetrocknetes Holz von
Wichtigkeit ist. Ausserdem kann dUJ'ch die Tränkung mit
Zucker bei HolzsWcken, in welchen sich Adern von Splintholz
vorfinden , dieser Mangel vollkommen beseitigt werden; das
Splintholz wird durch das Imprägnieren so hart, zäh und
homogen wie die anderen Holzteile. Holz, wie dasjenige der
Fichte, welches bei der Behandlung mit Kreosot grosse Schwierig
keiten verursacht, lässt sich ebenso vorteilhaft wie I\iefern
oder Tannenholz, oder wie die schwereren lind dichteren Nutz.
hÖlzer z. B. Eiche imprägnieren, obwohl diese entsprechend
der grösseren Dichte länger in der kochenden Lösung bleiben
müssen.

Dass das Holz mittels dieses Verfahrens vollstiindig aus
getrocknet Ist, haben die angestellten Versuche gezeigt. Das
Kochen sterilisiert das Holz, während der Zucker ganz un
fähig Ist, die Ausbreitung der sog. Trockenfäule zu begÜnstigen.
Das Holz, welches duroh die Behandlung vollkommen homogen
gemacht ist, wird sich weder werfen noch reissen. Es zieht
auch Imine Feuchtigkeit mehr an j infolgedessen ! t es gegen.
tiber klimatischen Einwirkungen unempfindlich geworden, d. h.

. es dehnt sich unter dem E!nfluss von Wärme oder Feuchtigkeit
weder aus, noch zieht es sich zusammen. für feinere Arbeiten
ist das auf diese Weise impl'ilgnierte Holz besonders geeignet;
da die Faser desselben dichter wird, können auch die minder
wertigen Sorten der teL1ren Holzarten, wie beispie1weise bei
Mahagoniholz fast mit demselben Erfolge wie die besten Sorten
verwendet werden. Der Zuc!,er verstopft die Pore" des Holzes,
es lässt sich daher eine äusserst feine Politur auf der Obcr
f!iiche erzielen.

Ein weiteres Ergebnis des Kochens ist das Färben der
Lösung durch die Farbstoffe, welche im Holzsaft enthalten
sind, obwohl das Sieden nicht derart wirld, dass die natürliche
Farbe des Holzes beeinflusst wird_ Beispielsweise wird (km
Muhagoniholz von der färbenden Stoffart etwas genommen.
trotzdem wird das I-Iolz in Bezug auf das allgemeine Aussehen
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durch das Kochen nicht heller werden. Anderseits wird es
genau in derselben Weise eine dunklere Färbung annehmen,
als wenn es bei natürlichem Austrocknen längere Zeit der
Einwirkung der Luft ausgesetzt wird. Bei der Imprägnierung
heller und wciss gefärbter Hölzer sind daher bei jeder Behand.
lung frische Lösungen zu benutzen, während die gefärbte
FlÜssigkeit aus dem ersten Bad bei Hölzern, bei denen auf
reine Farbe I<ein Gewicht gelegt zu werden braucht, weitere
Verwendung findet.

Bei Benutzung für Holzpflaster hat sich das imprägnierte
Holz in London auf Strassen, wo ein sehr lebhafter Verkehr
VO'1 schweren Lastwagen herrscht, sehr gut bewährt. Ein
derartiges Pflaster nutzt sich sehr langsam ab, da das Holz
von Feuchtigkeit und Hitze unbeeinflusst bleibt, bilden die
Holzklötze dauernd eine gleichförmige und dicht zusammen
hängende Oberfläche. Ausserdem bleibt das Pflaster wegen
Mangels einer Ausschwitzung aus dem Holz jederzeit rein.
Zucker ist bekanntlich vollkommen geruchlos, infolgedessen ist
ein solches Pflaster auch vom gesundheitlichen Standpunkt
aus betrachtet, besser als ein solches, welches aus mit Kreosot
getränktem Holz hergestellt wird.

Auf Grund des grossen Durchdringungs. oder Ausstrahlungs
vermögens der Zuckerlösung bildet diese ein ausgezeichnetes
Mittel zum Einführen anderer Stoffe in das Holz, z. B. von
Antiseptika oder Mittel, um es unentzündbar zu machen.

Aus der vorstehenden Beschreibung ergibt sich, dass das
PoweWsche Verfahren viele Vorzüge besitzt, von denen die
wichtigsten sind: die tatsächliche Konservierung des damit
behandelten Holzes, die Einfachheit und die geringen Kosten
des Verfahrens, ferner die Schnelligkeit, mit welcher die Im.
prägnierung vorgenommen werden kann. Die Kosten der An
lage und der zur Ausführung nötigen Materialien sowie die
Auslagen für Arbeitskräfte sind verhältnismässig sehr gering.
Auch bildet die Verwendbarkeit des Verfahrens bei frisch ge.
fäHtem Holz einen grossen Vorzug, da man auf diese Weise
das Holz Z\vecks natürlichen Austrocknens nicht mehr aufzustapeln braucht. ). P.>}

Verschiedenes.
Für die Praxis.

Zaunpfähle aus Eisenbeton. Wie die "Toniudustrie
Zeitung" berichtet, beginnen jetzt Zaunpfähle aus Eisenbeton
sich elJ1zubürgern. In der "Tonindustrie Zeitung" wird die
Herstellung derselben, wie sie \\lilhelm Fick in Staaken bei
Spandau betreibt, beschrieben. Man bedient sich dort einer
höchst einfachen Stampfform, die sich, ohne auseinander ge
nommen werden zu mÜssen, leicht sofort nach erfolgtem Ein
stampfen von dem Formling abhehen lässt, wobei dieser auch
nicht im mindesten beschädigt wird. Anfänglicll wurde ein
Eisenstab in die Pfahlachse eingelegt; nachdem sich aber die
Zwecklosigkeit dieses Verfahrens gezeigt hatte, wurde in zwei
diametral gegenüberliegende Kanten je ein Bandeisen von
20 mm Breite und 1,5 m Stärke eingelegt. Nach sieben
Tagen werden die Pfähle etwas schräg in Stapeln zusammen
gesteilt, um weiter zu erhärten. Bei einer Betonmischung 1 : 3
und einem Verl<aufspreise von 2,50 M. für das Stück wirft
die Herstellung der 2,4 m langen Stäbe noch einen hÜbschen
Verdienst ab. Ein Zaun, aus solchem Eisenbeton hergestellt,
macht einen sehr günstigen Eindrue!( und die nun schon Über
ein lahr im Boden steckenden Eisenbetonpfähle haben sich
tadellos gehalten. Besonders sind auch nicht die geringsten'
frostschäden zu beobachten. Das Drahtgewebe ist mit Hilfe
von Harthoizpflöcken, die in den Beton eingelassen sind mit
den Pfiihlen verbunden. Die Torpfosten sind stärker und' auch
20 cm länger.

Mit de,' lierstellung solche,' Eisenbetonpfähle dürfte sich
auch die frage der Imprägnierung von rIolzpfählen welche
umständlich und nicht immer erfolgreich ist, in ein ,. höchst
einfachen Weise lösen und es wird durch die fabrlkmässige
lierstellung von soichen Eisenbetonpfählen , sich nicht nur für
die betreffenden Fabril(anten eine ganz angemessene Gewinn.
erhöhung ergeben, sondern auch die I\äufer solcher Zaunpfähle
werden dure!l die Dauer der Pfähle und deren Widerstand
gegen die verschiedensten äusseren Einflüsse erfreut. (Neuesle
Erf. und Erfind.)

Behördliches, Parlamentarisches usw.
Amtliche Bestimmungen filr die Ausführung

vo n Konstruktionen aus Eisenbeton bel lioch
bau t e n, Erlass des Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten
vom 24. Mai 1907, mit 15 Abbildungen, sind zum Preise von
a 30 Pt. vom Verlage der "Ostd. Bau-Ztg." zu beziehen.

Verbands-. Vereins- usw. Angelegenheiten.
Innungsverband Deutscher Baugewerksmeister. Die

Tagesordnung des am 1., 2. und 3. September d. J. in Halle
(Saale), Paradeplatz 4, stattfindenden 35. Delegiertentages
enthält u. a.

Bericht über die Eutwickelung des Innungs-Verbandes
und Ausführung der Beschlüsse des letzten Delegiertentages .

Gesetz vom 7. Januar 1907 betr. Abänderung der
Gew.-Ordg. (Untersagung des Gewerbebetriebes als Bau
unternehmer und Bauleiter.) Entwurf eines Gesetzes betr.
die Abänderung der Gew..Ordg. (Befugnis zur Anleitung
von Lehrlingen und Schutz des Baumeister. und Bauge
werksmeistertltcls.)

Arbeitgeberverbände.
Submissionswesen, Strcikkiausel, Baugewerkschulen.
Die Übrigen Punkte sind mehr geschäftlicher Natur.

WottlJewerll.
Gr.-Lichterfeide. Realgymnasium. Zur Erlangung von

Skizzen für den Neubau eines Realgymnasiums schreibt der
Gemeinde.Vorstand unter reichsdeutschen Architekten der Stadt
Berlin und der Provinz Brandenburg einen Wettbewerb mit Frist
zum 1. Oktober d. J. aus. Ausgesetzt sind: ein erster Preis
von 1800 M., ein zweiter Preis von 12000 M. und zwei weitere
Preise von je 500 M. Dem Preisgericht gehören u. a. als
Technll<er an: Stadtbaurat Herrnring-Dt.-WiJmersdorf, Reg,. und
Baurat Prof. MÜssigbrodt, Baumeister Friebus, GCIll.-Baurat
Tietzen, Gr..Lichterfelde, Unterlagen vom Gcmeinde.ßauamt
unentgeltlich zu beziehen.

Rechtswesen.
Probeziegel. (Anm. der Rcd. Den nachstehenden fall

hatten wir bereits einmal in Nr. 30107 behandelt bei der
Bedeutung der Sache kommen wir ab'er nochmals darauf zu
rüe!<, indem wir kurz den Sachverhalt wiederholen.) Das
Landgericht Hirschberg hatte einem Ziegelstein die Eigen.
schaft einer Urkunde zugesprochen. Es handelt sich um den
Pächter einer städtischen Ziegelei, dafür war die Stadt ver
pfiichtet, von ihm die Ziegeln zu nehmen. Es waren schon
wiederholt Differenzen vorgelmmmen, so aueh bei einer Lieferung
1905. Der Pächter hatte es unterlassen, Probeziegel einzu
reichen und der Stadtbaumeister hatte sich in die Ziegelei be
geben und erhielt dort drei Probeziegel, auf welchen er mit
Blaustift Bemerlwngen machte. Diese Ziegel wurden im
städtischen Baubureau aufbewahrt. Als nun die von dem
Pächter gelieferten Ziegel als minderwertig beanstandet wurden
und es zu gerichtlichen Auseinandersetzungen kam, machte
der Pächter eines Tages im Baubureau, wo er Zutritt hatte,
auf einen Probeziegel aufmerksam, der der Qualität der streitigen
Ziegel entsprach. Das Gericht nahm an, dass derselbe diesen
vierten Probeziegel, der auch mit Blaustiftzeichen versehen war,
in das Baubureau hineingeschmuggelt habe, um seine Forderung
zu Recht bestehend geltend zu machen. Es betrachtete diese
Ziegelsteine als Urkunde und verurteilte den Pächter wegen
Urkundenfälschung und versuchten Betruges zu drei Monaten
Gefängnis und 300 M. Geldstrafe. Das Reichsge,'icht hat diese
Ansicht nicht gebilligt, denn auf die von dem Angeklagten ein
gelegte Hevision wurde das Urteil aufgehoben und die Sache
zur nochmaligen Verhandlung an die Vorinstanz zurückver.
wiesen. Bei der nochmaligen Verhandlung nahm die Hirsch.
berger Strafkammer, davon ausgehend, dass dIe gefälschten
Notizen auf dem Probeziegel für den Lieferungsvertrag ohne
Bedeutung waren, nur versuchten Betrug an erkannte aber
wiederum auf drei Monate Gefängnis und 300 M. Geldstrafe.

( l\chdrLlek vorbote)1.)

Hinweis.. Der heutigen Auflage liegt ein zweiseitig illustrierter
ProsJ?ckt der fIrma Car1 flusch, l{ul1st... und Glasmaler in BcrUn..
Schoneberg. Merseburgerstrasse 3. bei, worauf wir IUlscrc Leser
bestens empfehlend aufmerksam machen.


